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mehr darum handelt und handeln kann, so werden Erhebungen
über den Ursprung und die rechtliche Natur der Fischereirechte,
deren ganz sichere und unanfechtbare Constatirung
doch nicht im politischen Wege erfolgen könnte, für die
actuellen Zwecke namentlich dort, wo man kein „Ablösungs-
System" in's Auge faßt, ziemlich fruchtlos und müßig sein.

Und perhorrescirte man nicht irgendwo die angeblich
im Gesetzentwürfe enthaltene Forderung eines Nechtsnachweises
für bestehende Fischereirechte bei Durchführung des Gesetzes,

während man solche Nachweise im Zwecke der „Vorarbeiten"
fordert?

Würde auch das Areale oder die Länge der sactischen
Fischereirechts-Gebiete vollständig ermittelt werden, was nach den
heutigen Catastralzuständen kaum denkbar ist, so bleibt die Be¬
urtheilung ihrer f i s ch e r e i w i r t h s ch a f t l i ch e n B e d e u t u n g,
welche keineswegs allein von obigen Factoren abhängt, doch stets
eine „arbiträre".

Richtige „Durchschnitts-Erträgnisziffern" werden jedoch,
weil diesfalls fast alle amtlichen Anhaltspunkte und Daten für
die Vergangenheit fehlen, die heutigen meist niedern Pacht¬
schillinge nicht Ausschlag gebend sein können und im gegen¬

wärtigen Momente, wo der „Z w e ck" der Erhebung im Vorhinein
und allgemein bekannt ist, „Fassionen" gewiß unzuverlässig,
sogar mit absichtlicher Irreführung der Behörden ge¬

liefert werden dürften, schwerlich zu erheben sein.
Es wurde zwar geltend gemacht, daß wenn die Regierungs-

Vorlage „hinterher" eine Beschreibung der Reviere zum
Zwecke ihrer Bildung und Classirung wünsche, eine solche Con-
scriptivn auch im „Vorhinein" geschehen könne.

Hierbei ist aber übersehen worden, daß die von der Re¬
gierung beabsichtigten Amtshandlungen nicht entfernt den
Umfang der geforderten statistischen Vorerhebungen topo¬
graphischer, rechtlicher und sinancieller Natur annehmen würden
und endlich Arbeiten und Kosten wohl zur Durchführung
eines beschlossenen Gesetzes, aber kaum als Vorarbeiten zu
einer „Gesetz-Vorlage" verantwortet werden können, die man
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